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Berlin, 13. September 2021 

Schriftliche Frage an die Bundesregierung im Monat September 2021 
Frage Nr. 81 

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 

seitens der Bundesregierung beantworte ich die Frage wie folgt: 

Frage: 
Wie hoch lagen der Wert der Genehmigungen für Rüstungsexporte durch die 
Bundesregierung für die am Jemen- und Libyenkrieg beteiligten Staaten (Ägyp-
ten, Bahrain, Jemen, Libyen, Jordanien, Kuwait, Saudi-Arabien, Vereinigte Ara-
bische Emirate, Katar, Sudan und Türkei) in der 19. Wahlperiode (bitte entspre-
chend der Länder den Wert der Genehmigungen einzeln auflisten; so noch 
keine endgültige Auswertung erfolgt ist, bitte vorläufige Zahlen angeben) und 
in Höhe welchen Gesamtwertes wurden nach Kenntnis der Bundesregierung in 
der 19. Wahlperiode Kriegswaffen von Unternehmen aufgrund zuvor erteilter 
Genehmigungen an die am Jemen- und Libyenkrieg beteiligten Staaten (Ägyp-
ten, Bahrain, Jemen, Libyen, Jordanien, Kuwait, Saudi-Arabien, Vereinigte Ara-
bische Emirate, Katar, Sudan und Türkei) tatsächlich ausgeführt (bitte entspre-
chend der Länder den Wert der Genehmigungen einzeln auflisten; so noch 
keine endgültige Auswertung erfolgt ist, bitte vorläufige Zahlen angeben)? 

Antwort: 

Vorbemerkungen: 

Die Bundesregierung weist darauf hin, dass diese Auskunft zu den erteilten Ausfuhr-

genehmigungen bzw. tatsächlichen Ausfuhren keine Aussage zur Beteiligung der in 

der Frage aufgezählten Länder am Libyen-Konflikt bzw. Jemen-Konflikt darstellt. 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten im BMWi können Sie der 
Datenschutzerklärung auf www.bmwi.de/Datenschutzerklärung entnehmen. 



Seite 2 von 4 Bei den Angaben für Genehmigungswerte aus dem Jahr 2021 handelt es sich um 

vorläufige Zahlen, die sich durch Berichtigungen und Fehlerkorrekturen noch verän-

dern können. 

Die Bundesregierung weist darauf hin, dass eine rein zahlenmäßige Betrachtung auf-

grund von Genehmigungswerten bzw. tatsächlichen Ausfuhren eines Berichtszeit-

raums kein taugliches Mittel für die Beurteilung der Restriktivität der Rüstungsexport-

politik ist. 

In Bezug auf die Genehmigungswerte der in der Frage aufgezählten Länder wird für 

die Jahre 2018, 2019 und 2020 auf die Angaben im Bericht der Bundesregierung 

über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter des entsprechenden Jahres 

verwiesen. 

Die weiteren Werte der für Ausfuhren von Rüstungsgütern in die angefragten Länder 

im fragegegenständlichen Zeitraum erteilten Einzelgenehmigungen ergeben sich aus 

nachstehender Tabelle (in Euro). 

Land 24. Oktober 2017 bis 
31. Dezember 2017 

1. Januar 2021 bis 
5. September 2021 

Ägypten 280.814.379 152.453.957 
Bahrain 241.590 0 
Jemen 0 14.008* 
Jordanien 15.068.172 1.274.368 
Katar 40.182.814 52.762.293 
Kuwait 3.208.145 4.464.520 
Libyen 0 0 
Saudi-Arabien 7.460.272 2.194.226** 
Sudan 0 179.201*** 
Türkei 4.482.504 11.032.920 
Vereinigte Arabische Emirate 2.081.883 24.236.848 

* Empfänger: UN-Mission 
** Der angegebene Genehmigungswert beruht ausschließlich auf Ausfuhrgenehmi-
gungen mit Bezug zu regierungsamtlichen Gemeinschaftsprogrammen sowie einer 
Genehmigung für Schutzausrüstung zur Verwendung auf zivilen Flughäfen. 
' Empfänger: Delegation der EU 

Der Wert der tatsächlichen Ausfuhren von Kriegswaffen wird durch das Statistische 

Bundesamt erhoben. Dazu verwendet das Statistische Bundesamt Anmeldungen von 

Unternehmen zur Außenhandelsstatistik (Zoll- und Intrastat-Anmeldungen). Es ist da-

von auszugehen, dass diese Anmeldungen — z.B. im Zusammenhang mit der 
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genschaft zukommt. Die Daten können Revisionen unterliegen. Die Bundesregierung 

weist darauf hin, dass die Erteilung einer Genehmigung und die tatsächliche Ausfuhr 

der Güter aufgrund der Laufzeiten der Genehmigungen in unterschiedliche Kalender-

jahre und damit auch in unterschiedliche Berichtszeiträume fallen können. 

Die Anmeldungen von tatsächlichen Ausfuhren von Kriegswaffen aus der Bundesre-

publik Deutschland im Jahr 2021 sind dem Statistischen Bundesamt nach gegenwär-

tigem Stand für die Berichtsmonate Januar bis einschließlich Juli 2021 bekannt. Bei 

der Außenhandelsstatistik handelt es sich um eine Monatsstatistik. 

In Bezug auf die Gesamtwerte der Anmeldungen in Bezug auf tatsächliche Ausfuh-

ren von Kriegswaffen für den Zeitraum Oktober 2017 bis einschließlich Juli 2021 wird 

für das Jahr 2018 auf die Angaben im Bericht der Bundesregierung über ihre Export-

politik für konventionelle Rüstungsgüter im Jahre 2018 verwiesen. Für den übrigen 

fragegegenständlichen Zeitraum ergibt sich der jeweilige Gesamtwert für die ange-

fragten Länder — gegliedert nach den fragegegenständlichen Empfängerstaaten —aus 

nachstehender Tabelle. Diese Angaben beinhalten auch die bereits in den Rüstungs-

exportberichten der Bundesregierung in den Jahren 2017, 2019 und 2020 enthalte-

nen bzw. veröffentlichten Werte für tatsächliche Ausfuhren von Kriegswaffen. Da die 

Ausfuhrmeldungen von Kriegswaffen nicht den jeweiligen Genehmigungen zugeord-

net werden können, wird in nachstehender Tabelle auf den Wert der gemeldeten 

Ausfuhren abgestellt. 

Land Wert in Tausend Euro 
Ägypten 1.058.931 
Bahrain 0 
Jemen 0 
Jordanien 
Katar * 
Kuwait * 
Libyen 0 
Saudi-Arabien 
Sudan 0 
Türkei 
Vereinigte Arabische Emirate * 
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Identifizierung betroffener Unternehmen möglich ist. Die Bundesregierung ist daher 

nach sorgfältiger Abwägung zu der Auffassung gelangt, dass die erbetenen Aus-

künfte zum Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen geheimhaltungsbedürf-

tig sind. Die entsprechenden Informationen sind als VS - NUR FÜR DEN DIENST-

GEBRAUCH eingestuft und in der Anlage zu dieser Antwort enthalten. 

Mit freundlich Grüßen 

Dr. Ulrich Nu baum 

......—
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